


Sie werden bestrebt sein, nach Treu und Glauben und im Geiste der
Zusammenarbeit eine rasche und gerechte Lösung auf der Grundlage
des Völkerrechts zu erreichen.
Zu diesem Zweck werden sie Mittel wie Verhandlung, Untersuchung,
Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Regelung oder an­
dere friedliche Mittel eigener Wahl verwenden, einschließlich jedes
Streitregelungsveifahrens, auf das sich die beteiligten Parteien vor Ent­
stehen des Streitfalles geeinigt haben. ,,2

Die KSZE-ScWußakte anerkennt also - wie im übrigen auch die Charta
der Vereinten Nationen in der und in Artikel 2, Ziffer 4 UNCh
einerseits und Artikel 2, Ziffer 4 und Artikel 33, Abs. 1 anderer­
seits -, daß das Gewaltverbot unabdingbar ein Korrelat besitzt. Gemeint
sind (obligatorische) Regelungen der friedlichen Zu die­
sen Regelungen gehören u.a. auch Vergleich, Schiedsspruch und Ge­
richtsbarkeit. Folgt man der innergesellschaftlichen Praxis, so kommt
eben diesen zuletzt genannten Verfahren in der als
(Schieds-)Gerichtsbarkeit sogar eine Bedeutung zu. Gleich-
wohl dauerte es seit Verabschiedun.g der Schlußakte von 1975
über 20 Jahre, bis am 29. Mai 1995 der mit Sitz in
Genf eröffnet werden konnte.

Abriß des Entstehungsprozesses des Vergleichs- und Schiedsgerichtshojes der
OSZE

Zu wohl wichtigsten Wurzeln in der .L..J.Il...IlII.VVJl"'A.ll.UJUl~

gerichtsbarkeit gehört
sches System der friedlichen jjel1e~~U11Lg

Delegation der Schweiz bereits zu der zweiten .Il1lb.V.lLLJL\"'JI. VJI..JI..Ll!-J'JI.JI.""".::JV

Genf am 18. September 1973 unterbreitet wurde. Dieser I-In1""'{11111.,..1"

der Folgezeit nach dem der schweizerischen .JJ.J"""Jl.V~,UILJI.'VJI.JI.'l

Bindschedler, benannt wurde, fand zwar keinen m
die kann er als zumindest
aber in als für die spätere Diskussion angese-
hen werden. dafür sind u.a. die des Ver-
fahrens, die zwischen und
nicht oder die Konkurrenz des ew~opa1S~Che~n

Systems zu anderen :stre1tlerl~~(llgWlgS,Ve]~laJl1ren.

2 Ebenda, S. Sf.
3 Abgedruckt in: Europa-Archiv 2/1976, S. D38-DS2.
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ziehung von Dritten bei der Regelung von Streitfällen. Offensichtlich
fürchteten sie deren Parteinahme. Argumentiert wurde allerdings mit dem
Verbot der Einmischung in innere Angelegenheiten. Im offIZiellen Schluß­
bericht des KSZE-Expertentreffens heißt es dazu lediglich:

''Besonderer Nachdruck wurde auf Mittel und Wege der Einbeziehung
eines Drittparteielements in eine derartige Methode (der friedlichen Re­
gelung von Streitfällen - DSL) gelegt. Es wurden unterschiedliche An­
sichten geäußert, und es wurde kein Konsens über eine Methode elZielt.
Es wurde anerkannt, daß weitere Diskussionen in einem geeireten
Rahmen innerhalb des KSZE-Prozesses geführt werden sollten ".1

Diese Situation des Stagnierens und der Ergebnislosigkeit änderte sich
erst im Zuge der beginnenden politischen Umbrüche in Europa in der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre.11 Nunmehr formierte sich ein ost­
west-übergreifendes gemeinsames Interesse an Mechanismen der friedli­
chen Streitbeilegung. Den Anfang machte das dritte Folgetreffen der
KSZE in Wien vom 4. November 1988 bis 15. Januar 1989. Im Abschlie­
ßenden Dokument des Wiener Folgetreffens akzeptierten die Teilnehmer­
staaten nicht nur grundsätzlich die obligatorische Hinzuziehung einer
Drittpartei als mögliche Verfahrensweise der friedlichen Beilegung von
Streitigkeiten, sie forderten vielmehr ein weiteres Expertentreffen, das u.a.
die Möglichkeit der Schaffung von Mechanismen zur Herbeiführung bin­
dender Entscheidungen durch Drittparteien prüfen sollte. Im Abschluß­
text heißt es dazu:

'Vie Teilnehmerstaaten bekennen sich zu ihrer Verpflichtung gegenüber
dem Prinzip der friedlichen Regelung von Streitfällen in der Über­
zeugung, daß es eine wesentliche Ergänzung zur Pflicht der Staaten ist,
sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt zu enthalten, wobei
beide Prinzipien wesentliche Faktoren für die Erhaltung und Festigung
des Friedens und der Sicherheit sind ... In diesem Zusammenhang ak­
zeptieren sie grundsätzlich die obligatorische HinTuziehung einer Dritt­
partei, wenn ein Streitfall durch andere friedliche Mittel nicht beigelegt
werden kann.
Um die schrittweise Durchführung dieser Verpflichtung - einschließlich
der obligatorischen Hinzuziehung einer Drittpartei zur Regelung gewis­
ser Kategorien von Streitfällen als ersten Schritt - zu geWährleisten, be-

10 Schlußbericht des KSZE-Expertentreffens über Friedliche·Streitschlichtung, Athen,
30. April 1984, in: Ulrich Fastenrath (Hrsg.), a.a.O: (Anm. 1), Kap. I, 4, S. l.

11 Arie Bloed (ed.), The Conference on Security and Cooperation in Europa. Analysis
and Basic Documents, 1972-1993, Dordrecht 1993, S. 33.
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werden oder in seiner Tätigkeit fortfahren sollte, da der Streitfall Fragen
ihrer territorialen Integrität oder ihrer Landesverteidigung, ihrer Hoheits­
ansprüche auf Landgebiete oder konkurrierende Ansprüche hinsichtlich
der Hoheitsgewalt über andere Gebiete berührt".16 .

Andererseits darf nicht gering geachtet werden, daß sich die KSZE-Staa­
ten in La Valletta zum ersten Mal überhaupt auf ein gemeinsames Doku­
ment zur friedlichen einigen konnten. Darüber hinaus
machten sie mit dem vorgelegten Dokument einen ersten Schritt, sich vom
Konsensprinzip zu lösen: Der Mechanismus kann auch einseitig angerufen
werden. Das Expertentreffen von La Valletta muß deshalb insofern als ein
positiver Anfang bewertet werden, der die Chance der Fortführung ein­
schloß oder - je nach Perspektive - erforderte. Diese Chance bot sich 1992
während des zweiten Helsinki-Gipfels, als Frankreich und Deutschland
gemeinsam den Entwurf zur Errichtung eines Vergleichs- und Schiedsge­
richtshofes vorlegten. Dem Helsinki-Gipfel vom Juli 1992 vorausgegangen
war das Treffen einer informellen Arbeitsgruppe, die im Zeitraum vom
11. bis 22. Mai 1992 den genannten französisch-deutschen Entwurf disku­
tierte. Grundsätzliche Einwände gegen den Entwurf kamen insbesondere
von Seiten der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der Türkei. Die
mittel- und osteuropäischen Staaten stimmten hingegen im allgemeinen
den Ausführungen des Entwurfes zu. Zu den Einwendungen, die auch
während des Helsinki-Gipfels vorgetragen wurden, gehörten tl.a. die
Befürchtung, ein regionales System der Streitbeilegung könnte die Einheit
und Entwicklung des Völkerrechts behindern, ferner würde die Arbeit be­
reits existierender Mechanismen dupliziert werden (Problem der Komple­
mentarität bzw. Subsidiarität), schließlich würde der Charakter der KSZE
durch die Einführung eines rechtsverbindlichen Instrumentes in Richtung
eines legalistischen, vielleicht sogar institutionalisierten "approach" verän­
dert werden, nicht zuletzt auch würde die Einheit der KSZE gesprengt
werden, da nicht alle KSZE-Teilnehmerstaaten neuen Konventionen bei-
treten würden17. .

Trotz dieser Einwendungen und Kritikpunkte werteten die Teilnehmer­
staaten des Helsinki-Gipfels ihre eigene Diskussion durchaus positiv. In
den Beschlüssen von Helsinki heißt es dazu u.a.:

"Die Teilnehmerstaaten erachten ihre Verpflichtung, Streitigkeiten un­
tereinander mit friedlichen Mitteln zu regeln, als einen Eckstein des
KSZE-Prozesses ... Die Teilnehmerstaaten begrüßen die zu diesem
Zweck geleistete Arbeit des Helsinki-Folgetreffens. Sie wurden insbe­
sondere ermutigt durch wesentliche Fortschritte in Fragen, die sich auf

16 Ebenda, S. 11.
17 Gerard J. Tanja, a.a.O. (Anm. 9), S. 48f.
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Struktur und Funktionsweise des OSZE-Gerichtshojes

Im "Übereinkommen über Vergleichs- und Schiedsverfahren innerhalb
der KSZE" von 1992 beschließen die Vertragsstaaten des Überein­
kommens, "die Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zu­
sammenarbeit in Europa sind", die Errichtung eines "Vergleichs- und
Schiedsgerichtshofes" als eine feste Institution mit Sitz in Genf, bestehend
aus Schlichtern und Schiedsrichtern. Entsprechend sind die Verfahren
Schlichtungsverfahren (Vergleichsverfahren) und Schiedsverfahren.
Die Gesamtheit der Schlichter und Schiedsrichter bildet den Vergleichs­
und Schiedsgerichtshof innerhalb der KSZE (im Übereinkommen auch
"Gerichtshof' genannt). Die Schlichter, Schiedsrichter und der Kanzler des
Gerichtshofes üben ihr Amt in völliger Unabhängigkeit aus. Sie genießen
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Hoheitsgebiet der Vertrags­
staaten des Übereinkommens die Vorrechte und Immunitäten, die den
mit dem Internationalen Gerichtshof im Zusammenhang stehenden Per­
sonen gewährt werden.
Rekrutiert werden Richter und Schiedsrichter aus den Vertragsstaaten,
die jeweils zwei Schlichter, einen Schiedsrichter und einen Stellvertreter
benennen. Die Schlichter werden für eine Amtszeit von sechs Jahren er­
nannt. Sie müssen Personen sein, die hohe innerstaatliche oder internatio­
nale Funktionen ausüben oder ausgeübt haben und anerkannte FacWeute
auf dem Gebiet des Völkerrechts, der internationalen Beziehungen oder
der Streitbeilegung sind. Die Schiedsrichter und ihre Stellvertreter werden
ebenfalls für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt. Sie müssen die in
ihrem Staat für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraus­
setzungen erfüllen oder Völkerrechtsgelehrte von anerkanntem Ruf sein.
Der Kanzler (Registrar) wird - anders als die Schlichter und Schiedsrich­
ter - nicht von den Vertragsstaaten, sondern vom Gerichtshof ernannt.
Die Entscheidungen des Gerichtshofs werden mit der Mehrheit der an der
Abstimmung teilnehmenden Mitglieder gefaßt. Gleiches gilt für Entschei­
dungen des Präsidiums, Entscheidungen der Vergleichskommissionen so­
wie Entscheidungen der Schiedsgerichte. Das für die OSZE typische Kon­
sensprinzip entfällt somit zugunsten des Mehrheitsprinzips.
Die Tätigkeit des Gerichtshofes soll die bislang schon bestehenden Mög­
lichkeiten und Mittel der friedlichen Streitbeilegung ergänzen, nicht erset­
zen. Das Gericht wird·deshalb nicht tätig, wenn eine Streitigkeit bereits ei­
nem anderen Gericht oder Schiedsgericht unterbreitet wurde, oder wenn
die Streitparteien im voraus die ausschließliche Zuständigkeit eines
anderes Rechtsprechungsorgans anerkannt haben. Sind die Streitparteien

~~""~~ S. 1-6; über einen Vergleich auf Anordnung, Stockholm, 15.
Dezeh10er 1992, in: ebenda, E.6, S. If.
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mitteilen, ob sie bereit sind, die vorgeschlagene Lösung anzunehmen. Der
Vergleichsvorschlag besitzt also nicht automatisch Verbindlichkeit. Nimmt
eine Streitpartei die vorgeschlagene Lösung nicht an, so sind ferner auch
die anderen Parteien nicht länger an ihre eigene Annahme der Lösung
gebunden.
Ziel des Vergleichsverfahrens ist es, über die Vergleichskommission den
Parteien zu helfen, eine Beilegung ihrer Streitigkeit gemäß dem Völker­
recht und ihren KSZE-Verpflichtungen zu fmden. Progressiv an diesem
Verfahren ist, daß die Einsetzung des Vergleichsverfahrens für jede Art
von Streitigkeit beantragt werden kann. Die Kompetenz der Schlichter
selbst ist allerdings begrenzt Die Bildung einer Vergleichskommission
erfolgt nur auf Antrag; die Aufgaben der Schlichter bleiben im Bereich
beratender Funktionen; der Vergleichsvorschlag besitzt keine automati­
sche Verbindlichkeit. Verweigern die Streitparteien die Annahme der vor­
geschlagenen Lösung, also die Ausführung der Empfehlungen, so stehen
dem Gericht keine weiteren Maßnahmen zur Beilegung des Konflikts zur

-.:verfügung, als die Angelegenheit an,den KSZE-RaDY,eiterzuleiten.
Anders als im Vergleichsverfahren -ist es im Schiedsverjahren Aufgabe des
Schiedsgerichts, die ihm unterbreiteten Streitigkeiten gemäß dem Völker­
recht zu entscheiden. Sofern die Streitparteien dies vereinbaren, kann ein
Fall auch "ex aequo et bono" entschieden werden. In jedem Fall aber en­
det das Verfahren mit einem rechtlich verbindlichen Schiedsspruch.
Wie die Vergleichskommission wird auch das Schiedsgericht ad hoc auf
Ersuchen gebildet. Die von den Streitparteien ernannten Schiedsrichter
sind von Amts wegen Mitglieder des Gerichts. Sind mehr als zwei Staaten
Parteien derselben Streitigkeit, so können die Staaten mit gleichen Inter­
essen einvernehmlich einen einzigen Schiedsrichter bestellen. Das Präsi­
dium bestellt darüber hinaus aus den Reihen der Schiedsrichter eine An­
zahl von Mitgliedern des Schiedsgerichts, so daß die Zahl der von ihm be­
stellten Mitglieder die der von Amts. wegen tätigen um mindestens eines'
übersteigt. Ein Staat, der Partei einer dem Schiedsgericht unterbreiteten
Streitigkeit ist, ohne Partei des Übereinkommens zu sein, kann eine Per­
son seiner Wahl entweder anband der erstellten Liste der Schiedsrichter
oder unter anderen Personen, die Staatsangehörige eines KSZE-Teilneh­
merstaates sind, zum Mitglied.des Gerichts bestellen.
Das unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfmdende Schiedsverfahren
gliedert sich in einen mündlichen und einen schriftlichen Teil. Es ent­
spricht den "Grundsätzen eines gerechten Verfahrens". Der Schiedsspruch
ist endgültig und unterliegt keinem Rechtsmittel. Die Streitparteien oder
eine von ihnen können jedoch das Gericht ersuchen, den Schiedsspruch
hinsichtlich seiner Bedeutung oder seiner Tragweite auszulegen. Ein An­
trag auf Wiederaufnahme des Schiedsverfahrens kann nur gestellt werden,
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Genseher war von deutscher Seite als einer der Schlichter des Gerichtsho­
fes benannt worden.
Das Übereinkommen über das Schieds- und Vergleichsverfahren inner­
halb der OSZE ist bis Mitte 1995 von 35 der 53 OSZE-Staaten unterzeich­
net worden. Von diesen 35 Staaten haben wiederum (nur) 15 OSZE-Mit­
glieder das Übereinkommen ratifIZiert. Die Benennung der Schlichter und
Schiedsrichter ist gegenwärtig sogar erst von neun der Staaten durchge­
führt worden. Die Staaten, die das Übereinkommen ratifIZiert haben und
somit dem Gericht angehören, sind: Dänemark, DeutscWand, Finnland,
Frankreich, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Polen, San Marino,
Schweden, Schweiz. Slowenien, Tadschikistan und Zypern. Zu den Staa­
ten, die das Übereinkommen bislang abgelehnt haben, somit nicht unter­
schrieben, geschweige denn ratifIZiert haben, gehören unter anderen auch
Großbritannien und die Vereinigten Staaten, aber auch die Niederlande,
Spanien, die Türkei sowie die Tschechische Republik und Belorußland.
Wer Gewalt als Mittel der internationalen Politik grundsätzlich ausschlie­
ßen will, darf sich keinesfalls mit dem Verbot von Gewalt und Krieg allein
begnügen. Vielmehr müssen auch die institutionellen Konsequenzen gezo­
gen werden, die mithelfen, die Einhaltung des Gewaltverbotes zu ermög­
lichen. Zu diesen Konsequenzen gehört als Dreh- und Angelpunkt jeg­
licher zivilisierter Konfliktlösung auch, wenn nicht sogar vor allen Dingen,
der Zugang zu einer obligatorischen Gerichts- und Schiedsgerichtsbarkeit.
Die Einrichtung des OSZE-Gerichtshofes kann deshalb unter Gewalt­
und Kriegsverhütungsgesichtspunkten nicht hoch genug veranscWagt wer­
den. Dies gilt um so mehr, als die Zuständigkeit des Gerichtshofes sich
auf jede Art von .Streitigkeit bezieht und auf Gesamteuropa (nicht etwa
nur auf Westeuropa) abzielt. Beides - die Breite des Streitregelungsspek­
trums wie auch das umfassende Verständnis von Europa - können als
Bausteine auf dem Weg zu einer gesamteuropäischen Friedens- und
Sicherheitsgemeinschaft gewertet werden.
Kritisch zu sehen ist allerdings, daß die Zuständigkeit. des OSZE-Ge­
richtshofes abermals nicht obligatorisch ist, daß ferner das vorgesehene
Vergleichsverfahren nicht verbindlich ist und daß auch der Beitritt zum
Schiedsverfahren unter Vorbehalt erfolgen kann. Schließlich darf auch
nicht verkannt werden, daß das neue OSZE-Organ keine Eingriffsmög­
lichkeitenbei innerstaatlichen Konflikten hat, also gerade diejenigen Fälle
ausklammert, die· in der veränderten Realität nach dem Ende des Ost­
West-Konfliktes immer wieder zu Gewalt und Krieg führen. Und nicht
zuletzt: Der Gerichtshof ist - entgegen seinem Namen - im Grenzbereich
zwischen Schlichtung und Schiedsspruch anzusiedeln, steht also sogar
noch eine Stufe unterhalb der Ebene von Schiedsgericht und Gericht, ist
selbst gar kein Gericht im engeren Sinne des Wortes.
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